
 
D i e  B ü r g e r m e i s t e r i n  
Fachbereich 7 - Interner Service 
 

Vorlage Nr. 163/10 
 
 

Betreff: 
 

Stadtteilbeiräte 
1. Änderung der Verfahrensregelungen 
2. Neubesetzung der Stadtteilbeiräte 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 
Rat der Stadt Rheine 23.03.2010 Berichterstattung

durch: 
Frau Dr. Kordfelder 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffene Produkte 
01 Politische Gremien 
 
Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des Integrierten Entwicklungs- 
und Handlungskonzeptes 
 

      
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 

 Finanzierung  Ergänzende Darstellung 
Gesamtkosten 
der Maßnahme 

 
 

      € 

Objektbezogene 
Einnahmen 

(Zuschüsse/Beiträge) 

 

      € 

Eigenanteil 
 
 
 

      € 

Jährliche Folgekosten
 

 keine 
 

      € 

(Kosten, Folgekosten, Finanzierung, 
haushaltsmäßige Abwicklung, Risiken, 
über- und außerplanmäßige Mittelbereit- 
stellung sowie Deckungsvorschläge) 

siehe Ziffer       der 
Begründung 

Die für die o. g. Maßnahme erforderlichen Haushaltsmittel stehen 

 beim Produkt/Projekt       in Höhe von       € zur Verfügung. 

 in Höhe von       nicht zur Verfügung. 
 

mittelstandsrelevante Vorschrift 

 Ja  Nein 
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Vorlage Nr. 163/10 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
 

1. Der Rat der Stadt Rheine beschließt die Änderung der in Ergänzung zu § 4 
Absatz 2 der Hauptsatzung der Stadt Rheine Verfahrensregelungen in der 
als Anlage 1 beigefügten Fassung. 

 
2. Der Rat der Stadt Rheine benennt die entsprechend den Anlagen 2-12 bei-

gefügten Listen unter den Ziffern 1-12 aufgeführten Personen zu Mitglie-
dern der Stadtteilbeiräte. Der Rat bildet aus den nicht berücksichtigten 
Bewerbungen für jeden Stadtteilbeirat eine Reserveliste.  

 
3. Der Rat der Stadt Rheine benennt die in den Anlagen 2-12 aufgeführten 

politischen Vertreter(innen) für die Stadtteilbeiräte, die die Sitzungen mit 
beratender Stimme begleiten. 

 
 
Begründung: 
 
Zu Ziffer 1: 
 
Der Rat der Stadt Rheine hat in seiner Sitzung am 15. Dezember 2009 einen 
Grundsatzbeschluss zur Wiedereinrichtung der Stadtteilbeiräte gefasst.  
 
Wesentliche Änderung zum bisherigen Verfahren ist, dass die politischen Vertre-
ter(innen) die Stadtteilbeiräte zukünftig mit beratender Stimme begleiten und 
nicht mehr zum Kreis der stimmberechtigten Mitglieder der Stadtteilbeiräte gehö-
ren.  
 
Die Verfahrensregelungen für die Stadtteilbeiräte wurden dahingehend ange-
passt, so dass aktuell jeder Stadtteilbeirat aus 12 stimmberechtigten Bürgerin-
nen und Bürgern besteht. 
 
Bei der Neufassung der Verfahrensregelungen am 15.12.2009 wurde keine Rege-
lung zu Mitgliedern des Kreistages und ordentlichen Mitgliedern von Gremien der 
städtischen Beteiligungsgesellschaften sowie des Verwaltungsrates der Stadt-
sparkasse getroffen, die keine Ratsmitglieder sind.  
Insofern besteht hier derzeit eine Regelungslücke, die durch den heutigen Rats-
beschluss geschlossen werden soll. 
 
In den bis zum 15. Dezember 2009 geltenden Verfahrensregelungen war folgen-
de Regelung getroffen: 
 
„Bei höchstens ¼ der Mitglieder darf es sich um Kreistags-, Ratsmitglieder und 
Sachkundige Bürger(innen) handeln. Die Sitzzuordnung richtet sich nach dem 
Kommunalwahlergebnis des entsprechenden Bezirkes.“ 
 
Insofern sollte die bisher für Kreistagsmitglieder geltende analoge Anwendung 
finden. 
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Im Falle der ordentlichen Mitglieder von Gremien der städtischen Beteiligungsge-
sellschaften (incl. des Verwaltungsrates der Stadtsparkasse), die keine Mitglieder 
des Rates sind, sollte die gleiche Regelung wie für Sachkundige Bürger(innen) 
gelten. 
 
Insbesondere im § 12, Mitglieder des Verwaltungsrates, des Sparkassengesetzes 
Nordrhein-Westfalen heißt es: „…wählbar sind sachkundige Bürger, die der Ver-
tretung des Trägers, (…), angehören können.“ (…) 
 
Insofern sollten die ordentlichen Mitglieder von Gremien der Beteiligungsgesell-
schaften nicht Mitglieder eines Stadtteilbeirates werden.  
Diese Personen sind zudem durch die jeweiligen Ratsfraktionen benannt und 
dementsprechend politisch eingebunden. Entsprechend der Hauptsatzungsrege-
lung sollten Stadtteilbeiräte eine Plattform darstellen, das bürgerschaftliche En-
gagement zu aktivieren und weiterzuentwickeln. Die politischen Vertreter(innen) 
sollten daher gänzlich die Rolle der Begleitung und Beratung übernehmen. 
 
Ergänzend wurden die Verfahrensregelungen noch hinsichtlich der Zahlung von 
Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfällen für die politischen Vertre-
ter(innen) konkretisiert. 
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Auszug aus den Verfahrensregelungen 

Ziffer 2: Mitgliedschaft 
 
Alte Fassung Neue Fassung 
 
Die Mitglieder der Stadtteilbeiräte wer-
den für die Dauer der Wahlzeit des Ra-
tes gewählt. Nach Ablauf der Wahlzeit 
üben die bisherigen Mitglieder der 
Stadtteilbeiräte ihre Tätigkeit bis zum 
Zusammentritt der neu gewählten Bei-
räte weiter aus. Jeder Stadtteilbeirat 
besteht aus 12 Mitgliedern, die Ein-
wohner(innen) bzw. Vereinvertre-
ter(innen) sein müssen. 
 
Mitglieder des Rates oder Sachkundige 
Bürger(innen) des jeweiligen Stadtteils 
begleiten die Sitzungen der Stadtteil-
beiräte mit beratender Stimme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mitglieder der Stadtteilbeiräte 
müssen in dem jeweiligen Stadtteil 
wohnen bzw. bei Vertreter(innen) von 
Vereinen muss der Vereinssitz im ent-
sprechenden Stadtteil liegen. 
 
Die Mitglieder der Stadtteilbeiräte wer-
den nach vorherigem öffentlichem Auf-
ruf aus den eingereichten Bewerbun-
gen und Vorschlägen durch den Rat 
gewählt. Dabei sollten nach Möglichkeit 
alle gesellschaftlichen Gruppen und 
Strukturen eines Stadtteils berücksich-
tigt werden. 
 
Ein Gremium bestehend aus  
- je 2 Vertreter(innen) der CDU-

Fraktion und der SPD-Fraktion und 
je 1 Vertreter(in) der Fraktion 
BÜNDNIS ´90/DIE GRÜNEN und der 

 
unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitglieder des Kreistages, des Rates 
oder Sachkundige Bürger(innen) in 
Ausschüssen und in Beteiligungs-
gesellschaften des jeweiligen Stadt-
teils begleiten die Sitzungen der Stadt-
teilbeiräte mit beratender Stimme. 
Stellvertretende Sachkundige Bür-
ger(innen) können weiterhin Mit-
glied eines Stadtteilbeirates wer-
den. 
Der Rat benennt für jeden Stadt-
teilbeirat bis zu 2 politische Vertre-
ter(innen) pro Ratsfraktion. 
 
unverändert 
 
 
 
 
 
unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
unverändert 
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FDP-Fraktion, 
- bis zu zwei Vertreter(innen) der 

Verwaltung (z.B. Ansprechpart-
ner(in) der Verwaltung für den 
Stadtteilbeirat)  

- und jeweils zwei Mitgliedern aus 
dem bestehenden Stadtteilbeirat, 

bereitet einen Besetzungsvorschlag 
sowie eine Reserveliste für den Rat der 
Stadt Rheine vor. 
 
Kommt hierbei kein einheitlicher Wahl-
vorschlag zustande oder wird der ein-
heitliche Wahlvorschlag vom Rat nicht 
einstimmig angenommen, wird über 
die Besetzung der betroffenen Stadt-
teilbeiräte nach den Grundsätzen der 
Verhältniswahl in einem Wahlgang ab-
gestimmt. Dabei sind die Wahlstellen 
auf die Wahlvorschläge der Fraktionen 
und Gruppen des Rates entsprechend 
dem Verhältnis der Stimmenzahlen, die 
auf die die einzelnen Wahlvorschläge 
entfallen, zur Gesamtzahl der abgege-
benen gültigen Stimmen zu verteilen. 
Jedem Wahlvorschlag werden zunächst 
so viele Stimmen zugeteilt, wie sich für 
ihn ganze Zahlen ergeben. Sind da-
nach noch Sitze zu verteilen, so sind 
sie in der Reihenfolge der höchsten 
Zahlenbruchteile zuzuteilen. Bei glei-
chen Zahlenbruchteilen entscheidet 
das Los. 
 
Scheidet jemand vorzeitig aus einem 
Stadtteilbeirat aus, regelt sich die 
Nachfolge anhand der vom Rat der 
Stadt Rheine beschlossenen Reserve-
liste. 
 
Die Mitglieder der Stadtteilbeiräte ha-
ben keinen Anspruch auf Zahlung von 
Aufwandsentschädigungen und Ver-
dienstausfall. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scheidet jemand vorzeitig aus einem 
Stadtteilbeirat aus, regelt sich die 
Nachfolge anhand der vom Rat der 
Stadt Rheine beschlossenen Reserve-
liste.  
 
Die Mitglieder der Stadtteilbeiräte und 
die politischen Vertreter(innen), 
die die Sitzungen der Stadtteilbeiräte 
begleiten, haben keinen Anspruch auf 
Zahlung von Aufwandsentschädigun-
gen und Verdienstausfall. 
 

 
Anlagen: 
1: Neufassung der Verfahrensregelungen 
2 – 12 Besetzungslisten incl. Reservelisten 


